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BMF: Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb (§ 35 EStG) – Billigkeitsmaßnah-

men im Gewerbesteuererhebungsverfahren  

Mit BMF-Schreiben vom 24.02.2025 hat die Finanzverwaltung das Anwendungsschreiben zu § 35 

EStG (Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb) vom 03.11.2016 punktuell zuguns-

ten der Steuerpflichtigen geändert. 

Nach § 35 Abs. 1 Satz 5 EStG ist der Abzug des Steuerermäßigungsbetrags bei der Einkommens-

teuer auf die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer beschränkt. Unter Rz. 6 des bisherigen BMF-

Schreibens vom 03.11.2016 war hierzu bezogen auf das Anrechnungsvolumen ausgeführt, dass 

bei einer Billigkeitsmaßnahme im Erhebungsverfahren (Anm. der Redaktion: „Erhebungsverfahren 

der Gewerbesteuer“) gem. § 227 AO die Möglichkeit einer Änderung des Einkommensteuerbe-

scheids gem. § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO besteht. Dieser Satz wurde nun ersetzt und wie folgt 

formuliert: „Eine Billigkeitsmaßnahme im Erhebungsverfahren gem. § 227 AO oder eine Verjäh-

rung im Erhebungsverfahren gem. § 228 AO sind für die Ermittlung des Anrechnungshöchstbe-

trags im Rahmen von § 35 Abs. 1 Satz 5 EStG nicht zu berücksichtigen.“  

Davon unberührt bleiben die Fälle, in denen die Kommune nach Bekanntgabe des Gewerbesteu-

erbescheids die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer aufgrund einer Billigkeitsmaßnahme nach 

§ 163 AO mindert (Billigkeitsmaßnahme im Festsetzungsverfahren). Nach der insoweit unverän-

dert gebliebenen Rz. 6 des BMF-Schreibens vom 03.11.2016 kann der Einkommensteuerbescheid 

in diesen Fällen nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO geändert werden. Der Gewerbesteuerfestset-

zung kommt also Bindungswirkung für den Einkommensteuerbescheid zu. Der Gewerbesteuerbe-

scheid ist insoweit Grundlagenbescheid (§ 171 Abs. 10). 

 

BFH: Zahlungen in die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind keine 

Werbungskosten 

Der BFH hat mit Urteil vom 14.01.2025 (IX R 19/24) entschieden, dass Leistungen eines Woh-

nungseigentümers in die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigentümergemeinschaft – bei-

spielsweise im Rahmen der monatlichen Hausgeldzahlungen – steuerlich im Zeitpunkt der Einzah-

lung noch nicht abziehbar sind. Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung liegen erst vor, wenn aus der Rücklage Mittel zur Zahlung von Erhaltungsaufwendungen 

entnommen werden. 

Die Kläger vermieteten mehrere Eigentumswohnungen. Das von ihnen an die jeweilige Woh-

nungseigentümergemeinschaft gezahlte Hausgeld wurde zum Teil der gesetzlich vorgesehenen 

Erhaltungsrücklage (vormals Instandhaltungsrückstellung) zugeführt. Insoweit erkannte das Fi-

nanzamt keine Werbungskosten bei den Vermietungseinkünften an. Es meinte, der Abzug könne 

erst in dem Jahr erfolgen, in dem die zurückgelegten Mittel für die tatsächlich angefallenen Erhal-

tungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum verbraucht würden. Das Finanzgericht wies die 

Klage ab. 

Die Revision der Kläger beim BFH hatte keinen Erfolg. Der Werbungskostenabzug nach § 9 Abs. 1 

Satz 1 EStG fordert einen wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen der Vermietungstätigkeit und 

den Aufwendungen des Steuerpflichtigen. Die Kläger hatten den der Erhaltungsrücklage zuge-

führten Teil des Hausgeldes zwar erbracht und konnten hierauf nicht mehr zurückgreifen, da das 

Geld ausschließlich der Wohnungseigentümergemeinschaft gehört. Auslösender Moment für die 

Zahlung war aber nicht die Vermietung, sondern die rechtliche Pflicht jedes Wohnungseigentü-

mers, am Aufbau und an der Aufrechterhaltung einer angemessenen Rücklage für die Erhaltung 
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des Gemeinschaftseigentums mitzuwirken. Ein Zusammenhang zur Vermietung entsteht erst, 

wenn die Gemeinschaft die angesammelten Mittel für Erhaltungsmaßnahmen verausgabt. Erst 

dann kommen die Mittel der Immobilie zugute. Der BFH hob schließlich hervor, dass entgegen 

der Auffassung der Kläger auch die Reform des Wohnungseigentumsgesetzes im Jahr 2020, durch 

die der Wohnungseigentümergemeinschaft die volle Rechtsfähigkeit zuerkannt wurde, die steu-

errechtliche Beurteilung des Zeitpunkts des Werbungskostenabzugs für Zahlungen in die Erhal-

tungsrücklage nicht verändert. 

 

BFH: Keine Haftung des Grundstückskäufers für unrichtigen Steuerausweis in übernommenen 

Mietverträgen 

Basierend auf dem zivilrechtlichen Grundsatz „Kauf bricht nicht Miete“ nach § 566 BGB tritt der 

Erwerber einer vermieteten Immobilie anstelle des Veräußerers in die bisherigen Mietvertragsbe-

ziehungen ein. Mit Urteil vom 05.12.2024 (V R 16/22) hat der BFH nunmehr klargestellt, dass ein 

vom Voreigentümer im Mietvertrag veranlasster unrichtiger Steuerausweis gemäß § 14c Abs. 1 

Satz 1 UStG hingegen nicht dem Grundstückserwerber zugerechnet werden kann. 

Die Klägerin erwarb im Streitjahr 2013 im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens ein mit 

einem mehrstöckigen Bürogebäude bebautes Grundstück. Der Veräußerer hatte die Räumlichkei-

ten u. a. an eine Tagesklinik und eine Physiotherapiepraxis vermietet. In den Mietverträgen waren 

u. a. die monatlichen Nettokaltmieten aufgeführt und – mit dem Zusatz "+ 19 % Mehrwertsteuer" 

– zusätzlich Umsatzsteuerbeträge ausgewiesen. Die Klägerin selbst behandelte die Umsätze aus 

den Vermietungen ab dem Erwerb als umsatzsteuerfrei. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, 

dass die Klägerin aufgrund des Steuerausweises – in den vom Veräußerer abgeschlossenen Miet-

verträgen – die ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 1 UStG ab dem Erwerb der Immobi-

lie schulde und setzte diese entsprechend gegenüber der Klägerin fest. Das Finanzgericht bestä-

tigte die Rechtsauffassung des Finanzamts. 

Der BFH entschied, dass eine Haftung des Erwerbers nach § 14c Abs. 1 UStG nicht in Betracht 

kommen kann.  

Zum einen müsse der für eine Haftung maßgebliche unrichtige Steuerausweis im Namen des leis-

tenden Unternehmers, hier des Erwerbers, erfolgen. Im Streitfall wurden die Mietverträge jedoch 

vom Veräußerer im eigenen Namen abgeschlossen, sodass dieser die Steuerbeträge unrichtig 

ausgewiesen und der Erwerber auch nicht an der Ausstellung dieser Rechnungen mitgewirkt 

habe. 

Ferner könne allein durch den Kauf der Immobilie und der damit verbundenen Übernahme der 

Mietverhältnisse nach § 57 ZVG in Verbindung mit § 566 Abs. 1 BGB keine Haftung des Erwerbers 

begründet werden. Dieser trete zwar anstelle des Vermieters in die sich während der Dauer sei-

nes Eigentums ergebenden Rechte und Pflichten aus dem jeweiligen Mietverhältnis ein. Als Aus-

nahmevorschrift sei § 566 Abs. 1 BGB aber eng auszulegen und nur anzuwenden, soweit der be-

zweckte Mieterschutz dies erfordere. Die Regelungen zur Steuerschuldentstehung nach § 14c 

Abs. 1 UStG dienen hingegen ersichtlich nicht dem Mieterschutz. Zudem gehöre ein unrichtiger 

Steuerausweis nicht zu den Vermieterrechten und -pflichten, auf deren Übergang diese Vorschrift 

gerichtet ist. 

Letztlich stellt der BFH klar, dass der unrichtige Steuerausweis durch den Veräußerer auch auf Ba-

sis einer Geschäftsveräußerung nach § 1 Abs. 1a UStG und dem damit verbundenen umsatzsteu-
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errechtlichen Eintritt des Erwerbers in die Rechtsstellung des Veräußerers keine Haftung des Er-

werbers nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG für Zeiträume nach dem Grundstückserwerb begründen 

kann. Das Rechtsinstitut der Geschäftsveräußerung bezwecke eine begünstigte Übertragung von 

Wirtschaftsgütern. Der streitgegenständliche Steuerausweis in den Mietverträgen gehöre aber 

gerade nicht zu den übertragenen Wirtschaftsgütern, auf die sich die umsatzsteuerrechtliche Ein-

zelrechtsnachfolge bezieht. 

Während der BFH die Bedeutung der Vertragsunterlagen für die Haftungsrisiken des Erwerbers 

klärt, lässt er in seinem Urteil einen ebenso praxisrelevanten Aspekt der Geschäftsveräußerung 

explizit offen. Denn sollte Gegenstand der Geschäftsveräußerung eine umsatzsteuerpflichtig ver-

mietete Immobilie sein, so stellt sich auch auf Seiten des Mieters die Frage nach den Auswirkun-

gen der Vertragsübernahme. Ob ein mit dem Veräußerer abgeschlossener Mietvertrag, der die-

sen als Leistenden ausweist, nach Eintritt des Erwerbers in die Vermieterposition noch die formel-

len Anforderungen an den Vorsteuerabzug erfüllt, musste der BFH nicht klären. Zur Vermeidung 

von Streitigkeiten sollten betroffene Unternehmen durch eine entsprechende Ergänzung/Anpas-

sung der Verträge oder gegebenenfalls durch Erteilung einer neuen Dauerrechnung seitens des 

Erwerbers etwaige Unklarheiten beseitigen. 

 

FG Münster: Keine Pro-Kopf-Betrachtung bei unmittelbarer Anteilsvereinigung einer grundbe-

sitzenden Personengesellschaft 

In einem Urteil aus dem Jahr 2020 hatte der BFH anlässlich einer Entscheidung zur mittelbaren An-

teilsvereinigung einer Personengesellschaft in einem obiter dictum anklingen lassen, dass viel da-

für spräche, den „Anteil der Gesellschaft“ auch bei einer unmittelbaren Anteilsvereinigung einer 

Personengesellschaft nach der Beteiligung am Gesellschaftskapital und nicht nach sachrechtli-

chen Gesichtspunkten (sog. Pro-Kopf-Betrachtung) zu bestimmen (BFH-Urteil vom 27.05.2020,  

II R 45/17). Die Finanzverwaltung folgt nach anfänglichem Zögern auf mittelbarer Ebene zwi-

schenzeitlich dem BFH, stellt auf unmittelbarer Beteiligungsebene aber weiterhin auf die sog. Pro-

Kopf-Betrachtung ab (Gleich lautende Ländererlasse vom 19.09.2018). 

Das FG Münster hatte nun genau diesen Fall zu beurteilen: Die Anteile an einer unmittelbar, nicht 

vermögensmäßig beteiligten Komplementär-GmbH einer grundbesitzenden Personengesellschaft 

wurden in deren alleinige Kommanditistin (ebenfalls eine Personengesellschaft) eingebracht.  

Während das Finanzamt die Einbringung der Anteile auf Basis der sog. Pro-Kopf-Betrachtung als 

Anteilsvereinigung i.S.v. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG besteuerte, entschied das FG Münster in Anleh-

nung an die Argumentation des BFH zur mittelbaren Ebene (Gleichbehandlung bei Zwischenschal-

tung von Personen- und Kapitalgesellschaften), dass auch im Falle einer unmittelbaren Beteili-

gung an einer grundbesitzenden Personengesellschaft die vermögensmäßige Beteiligung und 

nicht die sachenrechtliche Mitberechtigung maßgeblich ist (FG Münster vom 16.01.2025, 

8 K 2751/21 F). Der allein am Vermögen beteiligte Gesellschafter hat die rechtliche Möglichkeit, 

seinen Willen in grunderwerbsteuerrechtlich erheblicher Weise durchzusetzen. Der mittelbare Er-

werb des Anteils des nicht am Vermögen beteiligten anderen Gesellschafters führt zu keiner Än-

derung dieser Situation. 

Das Finanzgericht sah daher in der Einbringung des Anteils an der unmittelbar, nicht vermögens-

mäßig beteiligten Komplementär-GmbH in die alleinige Kommanditistin der grundbesitzenden 

Personengesellschaft keinen grunderwerbsteuerbaren Erwerbsvorgang i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 1 

GrEStG. Wegen grundsätzlicher Bedeutung wurde in dem Urteil allerdings die Revision zum BFH 

zugelassen.  
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Alle am 25.02.2025 und 27.02.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX R 6/24 12.11.2024 

Einkommensteuer als Masseverbindlichkeit bei Zwangsverstei-

gerung eines Grundstücks durch einen absonderungsberech-

tigten Grundpfandgläubiger 

V R 16/22 05.12.2024 
Keine Haftung des Grundstückserwerbers für unrichtige Steu-

erausweise in übernommenen Mietverträgen 

IV R 11/23 18.12.2024 Zur Kraftfahrzeugsteuerbefreiung gemäß § 3 Nr. 7 KraftStG 

IX R 19/24 14.01.2025 
Zahlungen in die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigentü-

mergemeinschaft sind keine Werbungskosten 

 

Alle am 27.02.2025 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IV B 35/23 14.05.2025 
Verletzung der Sachaufklärungspflicht und Gehörsverstoß im 

Zusammenhang mit der Feststellung ausländischen Rechts 

 

Alle bis zum 28.02.2025 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort       

IV C 6 - S 2296-

a/00031/001/005 
24.02.2026 

Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebe-

trieb (§ 35 Einkommensteuergesetz (EStG)) 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520025/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520024/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510019/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510025/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520026/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-02-24-steuerermaessigung-einkuenft-gewerbe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2025-02-24-steuerermaessigung-einkuenft-gewerbe.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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In Randnummer 6 des BMF-Schreibens vom 3. November 2016 (BStBl I S. 1187) wird der Satz 
„Bei einer Billigkeitsmaßnahme im Erhebungsverfahren gemäß § 227 AO besteht die Möglichkeit 
einer Änderung des Einkommensteuerbescheides gemäß § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO.“ 
durch den Satz „Eine Billigkeitsmaßnahme im Erhebungsverfahren gemäß § 227 AO oder eine 
Verjährung im Erhebungsverfahren gemäß § 228 AO sind für die Ermittlung des Anrechnungs-
höchstbetrags im Rahmen von § 35 Absatz 1 Satz 5 EStG nicht zu berücksichtigen.“ ersetzt. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt veröffentlicht 


Im Auftrag 


 


Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Urteil vom 14. Januar 2025, IX R 19/24
Zahlungen in die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigentümergemeinschaft sind keine Werbungskosten


ECLI:DE:BFH:2025:U.140125.IXR19.24.0


BFH IX. Senat


EStG § 9 Abs 1 S 1, EStG § 21 Abs 1 S 1 Nr 1, WoEigG § 9a Abs 1 S 1, WoEigG § 9a Abs 3, WoEigG § 16 Abs 2 S 1, WoEigG
§ 19 Abs 2 Nr 4, GrEStG 1983 § 8 Abs 1, GrEStG 1983 § 9 Abs 1 Nr 1, GG Art 3, EStG VZ 2021


vorgehend FG Nürnberg, 12. März 2024, Az: 1 K 866/23


Leitsätze


Die Zuführung von Hausgeldzahlungen eines Wohnungseigentümers zur Erhaltungsrücklage einer
Wohnungseigentümergemeinschaft rechtfertigt auch unter Beachtung der seit dem 01.12.2020 geltenden
Neuregelungen im Wohnungseigentumsgesetz keinen Werbungskostenabzug bei den Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung. Der hierfür erforderliche Veranlassungszusammenhang zur Vermietungstätigkeit besteht erst, wenn und
soweit die Wohnungseigentümergemeinschaft die zurückgelegten Mittel für Erhaltungsmaßnahmen verausgabt.


Tenor


Die Revision der Kläger gegen das Urteil des Finanzgerichts Nürnberg vom 12.03.2024 - 1 K 866/23 wird als
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens haben die Kläger zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Beteiligten streiten über den Werbungskostenabzug bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung für
Einzahlungen in die Erhaltungsrücklage einer Wohnungseigentümergemeinschaft.


1


Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Ehegatten und wurden für das Streitjahr 2021 zur Einkommensteuer
zusammenveranlagt. Sie erzielten Einkünfte unter anderem aus der gemeinsamen Vermietung von
Eigentumswohnungen. Die von ihnen im Streitjahr geleisteten Hausgeldzahlungen wurden in Höhe von insgesamt
1.326 € für die Zuführung zu der Erhaltungsrücklage der jeweiligen Wohnungseigentümergemeinschaften
verwendet.


2


Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) erkannte im angefochtenen Einkommensteuerbescheid die
Zahlungen in diesem Umfang nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung an.
Das FA führte an, nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) beschränke die Zuführung zur Rücklage den
Wohnungseigentümer lediglich in seiner Verfügungsmacht über das verausgabte Vermögen. Dies führe aber noch
nicht zu einem tatsächlichen wirtschaftlichen Verlust. Werbungskosten entstünden erst, wenn die Mittel für
Erhaltungsmaßnahmen verausgabt würden.


3


Das Finanzgericht (FG) wies die Klage ab.4


Die Kläger rügen mit ihrer Revision die Verletzung von Bundesrecht. Sie machen geltend, bereits mit der
Einzahlung in die Erhaltungsrücklage lägen Werbungskosten vor, da jene Rücklage ein streng zweckgebundenes
Vermögen sei, das ausschließlich für Erhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden dürfe, und sich der einzelne
Wohnungseigentümer den Einzahlungen nicht entziehen könne. Mit der Zahlung gehe der für den


5
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Entscheidungsgründe


II.


Werbungskostenabzug erforderliche Abfluss im Sinne von § 11 Abs. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG)
einher. Die Wohnungseigentümergemeinschaft sei mittlerweile als rechtsfähig anerkannt (§ 9a des
Wohnungseigentumsgesetzes ‑‑WEG‑‑). Die Erhaltungsrücklage sei Vermögen jener Gemeinschaft. Der einzelne
Wohnungseigentümer habe an dem Vermögen rechtlich keinen Anteil und sei insoweit nicht verfügungsberechtigt.
Die bisherige Rechtsprechung und die hieran anknüpfende Auffassung der Finanzverwaltung beruhten auf der
inzwischen überholten Behandlung der Wohnungseigentümergemeinschaft als nicht rechtsfähiger Verband und
könne daher keinen Bestand haben.


Die Kläger beantragen,
das angefochtene Urteil aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2021 vom 28.12.2022 sowie
die hierauf ergangene Einspruchsentscheidung vom 25.07.2023 dahingehend abzuändern, dass bei den Einkünften
aus Vermietung und Verpachtung beider Kläger jeweils weitere Werbungskosten von 663 € abzuziehen sind.


6


Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


7


Das FA hebt hervor, dass keine streng zivilrechtliche, sondern eine wirtschaftliche Betrachtungsweise maßgeblich
sei. Der Werbungskostenabzug setze einen Zusammenhang der Aufwendungen mit den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung voraus. Dieser sei regelmäßig erst bei tatsächlicher Verwendung der Mittel der Erhaltungsrücklage
gegeben. Die Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft ändere an den steuerlichen
Rechtsgrundsätzen zum Zeitpunkt des Werbungskostenabzugs nichts.


8


Die Revision ist unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑).9


Die angefochtene Entscheidung verletzt kein Bundesrecht. Das FG hat den von den Klägern begehrten
Werbungskostenabzug zutreffend abgelehnt.


10


1. Zahlungen eines Wohnungseigentümers an eine Wohnungseigentümergemeinschaft, der er angehört, sind keine
Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (§ 9 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 21 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 EStG), soweit die Zahlung der Erhaltungsrücklage der Wohnungseigentümergemeinschaft gemäß § 19 Abs. 2
Nr. 4 WEG zugeführt wird. Die für einen Werbungskostenabzug erforderlichen Merkmale (dazu unter a), die die
bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung für Zuführungen in eine Erhaltungsrücklage als nicht gegeben ansah
(unter b), werden auch unter Geltung der aktuellen Rechtslage im Wohnungseigentumsgesetz nicht erfüllt (unter c).


11


a) Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG sind Werbungskosten Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von
Einnahmen. Sie sind nach § 9 Abs. 1 Satz 2 EStG bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung abzuziehen,
wenn sie durch diese veranlasst sind. Eine derartige Veranlassung liegt vor, wenn (objektiv) ein wirtschaftlicher
Zusammenhang mit der auf Vermietung und Verpachtung gerichteten Tätigkeit besteht und (subjektiv) die
Aufwendungen zur Förderung der Nutzungsüberlassung gemacht werden. Als maßgebliches Kriterium für einen
steuerrechtlich anzuerkennenden wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Aufwendungen und einer Einkunftsart
wird die wertende Beurteilung des die betreffenden Aufwendungen "auslösenden Moments" sowie dessen
"Zuweisung zur einkommensteuerrechtlich relevanten Erwerbssphäre" angesehen. Bei den Einkünften aus
Vermietung und Verpachtung kommt daher einerseits dem mit den Aufwendungen verfolgten Zweck, der auf die
Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung gerichtet sein muss, und andererseits der Verwendung
der Mittel entscheidende Bedeutung zu (zum Ganzen Senatsurteil vom 11.02.2014 - IX R 22/13, Rz 14, m.w.N.).


12


b) Mit Blick auf diese Rechtsgrundsätze hat der BFH in ständiger Rechtsprechung vertreten, dass die Zuführung von
Mitteln in eine Erhaltungsrücklage, die nach inzwischen überholtem Terminus als Instandhaltungsrückstellung
("Instandhaltungsrücklage") bezeichnet wurde, trotz Zahlungsabflusses beim einzelnen Wohnungseigentümer noch
keinen Werbungskostenabzug begründet, sondern erst die Verausgabung der zurückgelegten Mittel für
Erhaltungsmaßnahmen. Denn erst dann ‑‑so der Kern der Begründung‑‑ kann beurteilt werden, ob die jeweilige
Maßnahme steuerrechtlich den sofort abziehbaren Erhaltungsaufwendungen oder den nur über die Absetzung für
Abnutzung zu berücksichtigenden Herstellungskosten zuzuordnen ist (Senatsentscheidungen vom 26.01.1988 -
IX R 119/83, BFHE 152, 471, BStBl II 1988, 577, unter 2. sowie vom 21.10.2005 - IX B 144/05, BFH/NV 2006, 291).
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An dieser Rechtsprechung hat der BFH ausdrücklich auch festgehalten, als der Wohnungseigentümergemeinschaft
durch das Gesetz zur Änderung des Wohnungseigentumsgesetzes und anderer Gesetze vom 26.03.2007 (BGBl I
2007, 370) ‑‑WEG 2007‑‑ Teilrechtsfähigkeit verschafft und die Erhaltungsrücklage als dem der Gemeinschaft
zuzuordnendes Verwaltungsvermögen qualifiziert worden war (§ 10 Abs. 6 und Abs. 7 WEG 2007). Der BFH hat
hierbei hervorgehoben, dass der Zeitpunkt des Werbungskostenabzugs unabhängig davon zu beurteilen sei, wie die
Rechtsbeziehungen des Wohnungseigentümers zur Wohnungseigentümergemeinschaft zivilrechtlich einzustufen
seien. Insbesondere beantworte die Zuweisungsentscheidung in § 10 Abs. 7 WEG 2007 nicht die nach § 9 Abs. 1
Satz 1 EStG allein maßgebliche Frage, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Höhe der Steuerpflichtige
Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung tätige
(Senatsbeschlüsse vom 09.12.2008 - IX B 124/08, BFH/NV 2009, 571 sowie vom 08.10.2012 - IX B 131/12, Rz 2).


14


Im Einklang mit diesen Rechtsgrundsätzen hat der I. Senat des BFH für einen bilanzierenden Wohnungsvermieter
entschieden, dass die Zuführung zu einer Erhaltungsrücklage als Wirtschaftsgut zu aktivieren sei und daher keine
sofort abziehbare Betriebsausgabe darstelle (BFH-Beschluss vom 05.10.2011 - I R 94/10, BFHE 235, 367, BStBl II
2012, 244, Rz 10, 14 ff.; ebenso FG Köln, Urteil vom 21.06.2023 - 2 K 158/20, Rz 24 ff., Revision anhängig unter
IV R 19/23).


15


Das Bundesministerium der Finanzen hat sich der Rechtsprechung angeschlossen (H 21.2 "Werbungskosten" des
Amtlichen Einkommensteuer-Handbuchs). Sie hat zudem weitgehend Zustimmung im steuerrechtlichen Schrifttum
gefunden (z.B. Schmidt/Kulosa, EStG, 43. Aufl., § 21 Rz 148 "Erhaltungsrücklage"; Pfirrmann in
Herrmann/Heuer/Raupach ‑‑HHR‑‑, § 21 EStG Rz 100 "Instandhaltungsrücklage (Erhaltungsrücklage) bei
Wohnungseigentümergemeinschaften"; Brandis/Heuermann/Schallmoser, § 21 EStG Rz 400
"Instandhaltungsrücklage"; BeckOK EStG/Spilker, 20. Ed. 01.11.2024, EStG § 21 Rz 1161), ist mit Blick auf die
zivilrechtlichen Entwicklungen im Wohnungseigentumsrecht aber auch Kritik ausgesetzt (Sauren, Deutsches
Steuerrecht ‑‑DStR‑‑ 2006, 2161, 2163; Grürmann, DStR 2009, 2087, 2088; Hefner/Ostermann, DStR 2021, 2052,
2055 f.; Ctibor, Der Betrieb 2023, 990, 991 f.; Herkens, Ertrag-Steuerberater 2024, 329, 334).


16


c) Die gesetzlichen Neuregelungen im Wohnungseigentumsrecht geben keinen Anlass, die vorgenannte
Rechtsprechung aufzugeben.


17


aa) Der Wohnungseigentümergemeinschaft wird seit der durch das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz
vom 16.10.2020 (BGBl I 2020, 2187) ergriffenen Reform des Wohnungseigentumsgesetzes, das seit dem 01.12.2020
in Kraft ist, die volle Rechtsfähigkeit zuerkannt (§ 9a Abs. 1 Satz 1 WEG). Die zur ordnungsgemäßen Verwaltung und
Benutzung insbesondere des gemeinschaftlichen Eigentums der Wohnungseigentümer anzusammelnde
Erhaltungsrücklage (§ 19 Abs. 2 Nr. 4 WEG) ist dem Gemeinschaftsvermögen der Wohnungseigentümergemeinschaft
zuzuordnen. Zivilrechtlich steht das der Rücklage zugeführte Vermögen nur der Wohnungseigentümergemeinschaft
zu. Der einzelne Wohnungseigentümer hat hieran keinen rechtlich anzuerkennenden, frei veräußerbaren Anteil
(Dötsch in Bärmann, Wohnungseigentumsgesetz, 15. Aufl., § 19 Rz 215; Sommer in Jennißen,
Wohnungseigentumsgesetz, 8. Aufl., § 19 Rz 142; ebenso bereits für die nach § 10 Abs. 7 Satz 1 WEG 2007 geltende
Rechtslage BFH-Urteile vom 02.03.2016 - II R 27/14, BFHE 253, 271, BStBl II 2016, 619, Rz 13 und vom
16.09.2020 - II R 49/17, BFHE 271, 455, BStBl II 2021, 339, Rz 16, 19). Die noch in der Senatsentscheidung vom
26.01.1988 - IX R 119/83 (BFHE 152, 471, BStBl II 1988, 577) getroffene Wertung, der einzelne
Wohnungseigentümer sei in Höhe seiner Zahlungen als "Eigentümer" am Verwaltungsvermögen, zu dem die
Erhaltungsrücklage zählt, "beteiligt" (dort unter 2.), ist daher jedenfalls zivilrechtlich durch die Reform des
Wohnungseigentumsgesetzes überholt (anders aber ‑‑allerdings ohne Begründung‑‑ Oberfinanzdirektion Frankfurt
am Main, Verfügung vom 09.11.2022, DStR 2023, 281, Tz. 1).


18


bb) Die tragenden Erwägungen des BFH, die Zuführung von Mitteln zur Erhaltungsrücklage nicht als
Werbungskosten anzuerkennen, gelten trotz der veränderten zivilrechtlichen Ausgangslage fort.


19


(1) Dies gilt zunächst für die wesentliche Erkenntnis, dass die Regelungen des Wohnungseigentumsgesetzes nicht
geeignet sind, die für den Werbungskostenabzug maßgebliche Bestimmung des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG zu
präjudizieren (in diesem Sinne bereits Senatsbeschluss vom 09.12.2008 - IX B 124/08, BFH/NV 2009, 571).


20


Weder die Rechtsfähigkeit der Wohnungseigentümergemeinschaft noch die Qualifikation der Erhaltungsrücklage als
Gemeinschaftsvermögen im Sinne von § 9a Abs. 3 WEG ändern etwas an dem Umstand, dass zum Zeitpunkt der
Zahlung des der Rücklage zuzuführenden Betrags noch kein für den Werbungskostenabzug ausreichender
Zusammenhang zur Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung besteht. In diesem Stadium, in dem
noch gar nicht absehbar ist, ob, wann und in welcher Höhe welche Erhaltungsmaßnahmen am
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Gemeinschaftseigentum durchgeführt werden, ist auslösendes Moment für die Zahlung vordergründig die
zivilrechtliche Pflicht des einzelnen Wohnungseigentümers, entsprechend seinem Anteil am
Gemeinschaftseigentum Vorsorge für künftige Kostenlasten zu tragen und daher an der Ansammlung und
Aufrechterhaltung einer angemessenen Erhaltungsrücklage mitzuwirken (§ 16 Abs. 2 Satz 1, § 19 Abs. 2 Nr. 4 WEG).
Der maßgebliche Veranlassungszusammengang zur Erzielung von Vermietungseinnahmen entsteht ‑‑anders als die
Kläger meinen‑‑ erst, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft die angesammelten Mittel für
Erhaltungsmaßnahmen am Gemeinschaftseigentum verausgabt. Erst zu diesem Zeitpunkt kommen die
aufgewandten Mittel dem vermieteten Objekt zugute.


(2) Hinzu kommt, dass der einzelne Wohnungseigentümer, der zwar zivilrechtlich keinen Zugriff mehr auf die durch
ihn verausgabten Mittel für die Erhaltungsrücklage hat, über seine Mitgliedschaft an der
Wohnungseigentümergemeinschaft zumindest wirtschaftlich betrachtet am Bestand der Rücklage beteiligt ist (vgl.
Dötsch in Bärmann, Wohnungseigentumsgesetz, 15. Aufl., § 19 Rz 215 f.; Elzer, Mitteilungen des Bayerischen
Notarvereins, der Notarkasse und der Landesnotarkammer Bayern 2014, 532: "(mittelbare) Inhaber"). Diese
Mitgliedschaft vermittelt ihm ‑‑jedenfalls im Regelfall‑‑ einen Anspruch auf Bezahlung künftiger
Erhaltungsaufwendungen aus den Mitteln der Rücklage (vgl. BeckOK WEG/Elzer, 58. Ed. 18.10.2024, WEG § 19
Rz 138).


22


Im Gegensatz zur zivilrechtlich dominierten Ansicht der Revision rechtfertigt es der für den Werbungskostenabzug
maßgebliche Veranlassungszusammenhang nicht, bereits die Einzahlung der Mittel in die Erhaltungsrücklage zu
berücksichtigen. Trotz rechtlicher Separierung des Vermögens der Wohnungseigentümergemeinschaft stellt erst die
Verausgabung der eingezahlten Mittel (auf wirtschaftliche Rechnung des einzelnen Wohnungseigentümers) das
"auslösende Moment" für die Zuordnung der Aufwendungen zur Erwerbssphäre dar. Die von den Klägern in diesem
Zusammenhang gerügte Verletzung des objektiven Nettoprinzips liegt bereits deshalb nicht vor, da der
Werbungskostenabzug nicht in Gänze versagt, sondern in den Veranlagungszeitraum des tatsächlichen Einsatzes der
Mittel für Erhaltungsmaßnahmen verschoben wird.


23


(3) Ebenso wenig können die gesetzlichen Neuregelungen im Wohnungseigentumsrecht in Frage stellen, dass erst
zum Zeitpunkt der Verausgabung der Mittel der Rücklage sicher ist, ob die jeweilige Erhaltungsmaßnahme auch
steuerrechtlich als eine solche zu beurteilen ist (so bereits Senatsentscheidungen vom 26.01.1988 - IX R 119/83,
BFHE 152, 471, BStBl II 1988, 577, unter 2. sowie vom 09.12.2008 - IX B 124/08, BFH/NV 2009, 571; vgl. insoweit
auch HHR/Pfirrmann, § 21 EStG Rz 100 "Instandhaltungsrücklage (Erhaltungsrücklage) bei
Wohnungseigentümergemeinschaften" und HHR/Kister, § 11 EStG Rz 135 "Instandhaltungskosten"). Der Einwand
der Kläger, die Zweckgebundenheit der Erhaltungsrücklage verbiete deren Verwendung für Herstellungsarbeiten,
überzeugt nicht, da unter den Voraussetzungen des § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG auch Erhaltungsaufwendungen
steuerrechtlich zu Herstellungskosten mutieren können.


24


(4) Die vom erkennenden Senat vertretene Ansicht führt zu folgerichtigen Ergebnissen, wenn im zeitlichen
Nachgang zur Zuführung von Mitteln zur Erhaltungsrücklage Veränderungen im Eigentumsrecht oder in den
Nutzungsverhältnissen eintreten.


25


Veräußert der in die Rücklage einzahlende Wohnungseigentümer sein Eigentum vor Durchführung der
Erhaltungsmaßnahme, bleibt ihm zwar endgültig ein Werbungskostenabzug verwehrt. Er wird im Regelfall aber
Ausgleich vom Erwerber für den diesem wirtschaftlich zugutekommenden Rücklagenbestand durch einen
Kaufpreisaufschlag erhalten (vgl. Senatsbeschluss vom 09.12.2008 - IX B 124/08, BFH/NV 2009, 571). Gerade aus
diesem Grund trifft das Vorbringen der Kläger, die spätere Gewährung eines Werbungskostenabzugs für den
Erwerber führe zu einer unzutreffenden Besteuerung, nicht zu.


26


Vergleichbares gilt, wenn die Wohnung zum Zeitpunkt der Durchführung von aus der Rücklage finanzierten
Erhaltungsmaßnahmen entweder nicht mehr oder aber inzwischen zur Einkünfteerzielung genutzt wird. Nur im
zweitgenannten Fall sind die verausgabten Mittel als Werbungskosten abziehbar. Ein zeitlich vorgelagerter Abzug
wäre im erstgenannten Fall zur Vermeidung unzutreffender Ergebnisse nachträglich zu korrigieren.


27


(5) Ein zeitlich nachgelagerter Werbungskostenabzug vermeidet zudem mögliche steuerliche Gestaltungen ‑‑gerade
bei Wohnungseigentümergemeinschaften mit geringer Mitgliederanzahl‑‑ durch nicht notwendig hohe Zuführungen
zur Erhaltungsrücklage.


28


(6) Schließlich besteht entgegen des Revisionsvorbringens kein Widerspruch zur grunderwerbsteuerlichen
Rechtslage beim Verkauf von Wohnungseigentum. Der II. Senat des BFH hat hierzu entschieden, die steuerliche
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Bemessungsgrundlage (Kaufpreis) sei nicht um den auf den Erwerber ‑‑wirtschaftlich‑‑ entfallenden Anteil an der
Erhaltungsrücklage zu mindern. Er hat dies damit begründet, dass ein zu besteuernder Rechtsträgerwechsel
hinsichtlich der Erhaltungsrücklage nicht stattfinde, da es sich um Vermögen der
Wohnungseigentümergemeinschaft, nicht aber um solches der einzelnen Gemeinschafter handele (BFH-Urteil vom
16.09.2020 - II R 49/17, BFHE 271, 455, BStBl II 2021, 339, Rz 16 ff.). Diese ‑‑an zivilrechtliche Rechtsvorgänge
anknüpfende‑‑ Beurteilung ist der Grunderwerbsteuer als Rechtsverkehrsteuer immanent. Eine wirtschaftliche
Betrachtung bleibt grundsätzlich außen vor (BFH-Urteil vom 29.09.2004 - II R 14/02, BFHE 207, 59, BStBl II 2005,
148, unter II.1.b; Drees in Behrens/Wachter, Grunderwerbsteuergesetz, 2. Aufl., § 1 Rz 5). Eine deckungsgleiche
Beurteilung vergleichbarer Vorgänge im Grunderwerbsteuerrecht und Einkommensteuerrecht, das im Hinblick auf
das hier geltende Leistungsfähigkeitsprinzip regelmäßig auf wirtschaftliche Vorgänge abstellt, ist daher von
vornherein nicht geboten (vgl. auch BFH-Urteil vom 16.09.2020 - II R 49/17, BFHE 271, 455, BStBl II 2021, 339,
Rz 20).


2. Nach diesen Maßstäben hat das FG den Werbungskostenabzug für den auf die Zuführung zur Erhaltungsrücklage
entfallenden Anteil der von den Klägern im Streitjahr geleisteten Hausgeldzahlungen in Höhe von insgesamt
1.326 € zu Recht versagt. Insoweit lagen noch keine Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von
Vermietungseinnahmen vor.


30


3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.31
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Urteil vom 05. Dezember 2024, V R 16/22
Keine Haftung des Grundstückserwerbers für unrichtige Steuerausweise in übernommenen Mietverträgen


ECLI:DE:BFH:2024:U.051224.VR16.22.0


BFH V. Senat


UStG § 14c Abs 1 S 1, UStG § 1 Abs 1a, EGRL 112/2006 Art 203, EGRL 112/2006 Art 19, BGB § 566, BGB § 578, ZVG § 57,
UStG VZ 2013


vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 11. April 2022, Az: 7 K 7031/19


Leitsätze


1. Die Inanspruchnahme der in einer Rechnung als Aussteller bezeichneten Person nach § 14c Abs. 1 Satz 1 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) setzt voraus, dass diese an der Erstellung der Rechnung mitgewirkt hat oder dass ihr die
Ausstellung anderweitig nach den für Rechtsgeschäfte geltenden Regelungen, zu denen auch das Recht der
Stellvertretung gehört, zuzurechnen ist.


2. Ein vom Voreigentümer veranlasster unrichtiger Steuerausweis im Sinne des § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG kann dem
Grundstückserwerber nicht nach § 566 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zugerechnet werden.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 11.04.2022 - 7 K 7031/19
aufgehoben.


Der Umsatzsteuerbescheid 2013 vom 23.03.2018 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 17.01.2019 wird insoweit
geändert, als die Umsatzsteuer um … € niedriger festgesetzt wird.


Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) erstand im Jahr 2013 (Streitjahr) im Rahmen eines
Zwangsversteigerungsverfahrens durch Zuschlagsbeschluss eines Amtsgerichts ein mit einem mehrstöckigen
Bürogebäude bebautes Grundstück. Die Gebäudeflächen waren größtenteils vermietet. Der Voreigentümer hatte
unter anderem am 23.03.2007 einen Mietvertrag mit den Fachkliniken H zum Betrieb einer Tagesklinik, am
07.06.2012 einen Mietvertrag mit A zum Betrieb einer Physiotherapiepraxis sowie einen Mietvertrag mit einer
Wohnungsbaugesellschaft abgeschlossen. In diesen Mietverträgen waren jeweils die monatlichen Nettokaltmieten,
die sonstigen Kostenvorschüsse und die auf diese Beträge entfallende Umsatzsteuer mit dem Zusatz "+ 19 %
Mehrwertsteuer" benannt. Im Streitjahr schloss die Klägerin auch selbst einen Mietvertrag ab, aus dem sie aber
keine Miete vereinnahmte.


1


In ihrer am 27.05.2015 eingereichten Umsatzsteuererklärung 2013, die einer Steuerfestsetzung unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung gleichstand (§ 168 Satz 1 der Abgabenordnung), behandelte die Klägerin die Umsätze
aus der Vermietung der Räume an die Fachklinik H, an A und an die Wohnungsbaugesellschaft als steuerfrei.


2


Im Anschluss an eine Betriebsprüfung vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt ‑‑FA‑‑) die Auffassung,
dass die Klägerin die in den Mietverträgen offen ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 1 des
Umsatzsteuergesetzes (UStG) schulde und setzte die Umsatzsteuer für das Streitjahr entsprechend fest.


3
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Die nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2022, 1789 veröffentlichtem Urteil ab. Die Klägerin habe ‑‑zwischen den Beteiligten unstreitig‑‑
steuerfreie Vermietungsleistungen erbracht, für die ein Verzicht nach § 9 Abs. 2 Satz 1 UStG ausgeschlossen sei. Die
Mietverträge mit den Fachkliniken H, der A und der Wohnungsbaugesellschaft, aus denen sich die vermieteten
Räumlichkeiten, die monatliche Miete, die Nebenkosten und der Umsatzsteuersatz nebst Umsatzsteuerbetrag
ergäben, seien zusammen mit den jeweiligen Zahlungsbelegen (Kontoauszüge, Überweisungsbelege und so weiter),
aus denen die Leistungszeitpunkte mit der nach Abschn. 14.5. Abs. 17 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses
(UStAE) erforderlichen Genauigkeit zu entnehmen seien, als Rechnungen im Sinne des § 14c UStG anzusehen. Diese
Rechnungen müsse sich die Klägerin zurechnen lassen. Sie sei gemäß § 566 Abs. 1, § 578 Abs. 1 und 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in die sich aus den bereits bestehenden Mietverträgen ergebenden Rechte und
Pflichten eingetreten. Durch die Bezeichnung der Klägerin als Zahlungsempfängerin in den jeweiligen
Zahlungsbelegen hätten die Mieter ‑‑wie bei einer Gutschrift‑‑ im Einverständnis mit der Klägerin die Mietverträge
insoweit geändert, dass nunmehr die Klägerin als Rechnungsausstellerin bezeichnet werde. In der Zusammenschau
sei damit "eine Beleglage entstanden, die Rechnungen im Sinne des § 14c Abs. 1 UStG darstellen". Dieser
Vorgehensweise habe die Klägerin nicht widersprochen. Unerheblich sei, ob die Mieter die Vorsteuer hätten geltend
machen können. Es sei denkbar, dass die Mieter auch Umsätze ausführten, die den Vorsteuerabzug nicht
ausschlössen. Insoweit bestehe eine abstrakte Gefährdungslage.


4


Mit ihrer auf Verletzung materiellen Rechts gestützten Revision macht die Klägerin geltend, durch die Überweisung
der monatlichen Miete an sie sei keine Rechnungslegung im Sinne des § 14c UStG erfolgt. Sie habe im Streitjahr
keine Rechnungen oder Rechnungsbestandteile an ihre Mieter übermittelt (§ 14 Abs. 1 Satz 7 UStG). Die
Zahlungsanweisungen der Mieter seien keine Dokumente, mit denen über eine Leistung abgerechnet worden sei,
sondern nur Dokumente, mit denen Zahlungen in Auftrag gegeben würden. Es fehle außerdem an einer Verbindung
des Mietvertrages und des Zahlungsbelegs durch eine Bezugnahme im Sinne des § 31 Abs. 1 Satz 2 der
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV). Die in Abschn. 14.5. Abs. 17 UStAE enthaltene Erleichterung
beziehe sich auf den Vorsteuerabzug und könne nicht zulasten des Steuerpflichtigen in Fällen des § 14c UStG
angewandt werden. Sie, die Klägerin, habe sich nicht mit den Mietern über die Erstellung von Rechnungen durch
diese Mieter ‑‑wie bei einer Gutschrift‑‑ geeinigt. Eine solche Vereinbarung hätte zwischen den Beteiligten nach
§ 14c Abs. 2 Satz 2 UStG vor dem Ausfüllen der Zahlungsanweisung erfolgen müssen, was nicht geschehen sei.
Zudem seien ihr die Zahlungsanweisungen nicht zugegangen. Die Gutschrift auf dem Konto stimme nicht mit dem
Dokument "Zahlungsanweisung" überein. Das FG habe insoweit auch übersehen, dass § 14 Abs. 1 Satz 2 UStG die
Unversehrtheit des Rechnungsinhaltes fordere. Der Bankkontoauszug, aus dem sich die Kontogutschrift der Miete
ergebe, sei zudem nicht im Namen der Mieter, sondern von der kontoführenden Bank erstellt worden (§ 14 Abs. 2
Satz 4 UStG). Ein Widerspruch gegen die vermeintlich erteilte Gutschrift sei somit nicht erforderlich gewesen.
Darüber hinaus sei dem Umsatzsteuerrecht ein Nebeneinander von Rechnung und Gutschrift fremd. Schließlich sei
die von § 31 Abs. 1 Satz 3 UStDV geforderte leichte und eindeutige Nachprüfbarkeit der Angaben in den
verschiedenen Dokumenten einer Rechnung hier nicht gegeben. Die Mietverträge enthielten weder den Namen
noch die Anschrift des Leistenden, dessen Steuernummer, eine fortlaufende Rechnungsnummer oder den
Leistungszeitraum. Auch stimmten die im Streitjahr monatlich gezahlten Mieten nicht mit den in den Mietverträgen
vereinbarten Mieten überein. § 566 Abs. 1 BGB regele nicht den Übergang von öffentlich-rechtlichen Pflichten. Da
die Mieter nach Auffassung des FG durch die monatlichen Überweisungen die fehlerhaften
Rechnungen/Gutschriften erstellt hätten, müsste sich das FA gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 4 UStG an die Mieter als
Steuerschuldner wenden. Anderenfalls sei die Steuerschuld nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG im Jahr des jeweiligen
Mietvertragsabschlusses entstanden. Aus dem von der Klägerin im Streitjahr selbst abgeschlossenen Mietvertrag
habe das FA keine Steuerschuld abgeleitet.


5


Die Klägerin beantragt sinngemäß,


das Urteil des FG aufzuheben und den Umsatzsteuerbescheid 2013 vom 23.03.2018 in Gestalt der
Einspruchsentscheidung vom 17.01.2019 insoweit zu ändern, als die Umsatzsteuer um … € niedriger
festgesetzt wird.


6


Das FA beantragt,


die Revision zurückzuweisen.


7


Das FA schließt sich den Ausführungen des FG an. Dieses führe zutreffend aus, dass eine Rechnung im Sinne des
§ 14c UStG nicht sämtliche formelle Anforderungen des § 14 UStG erfüllen müsse. Ausreichend sei, dass das
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Entscheidungsgründe


II.


Dokument den Eindruck erwecke, eine Rechnung im Sinne des § 14 Abs. 4 UStG zu sein.


Die Revision der Klägerin ist begründet. Das angefochtene FG-Urteil ist aufzuheben und der Klage stattzugeben
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung ‑‑FGO‑‑). Das FG hat zu Unrecht einen etwaigen Steuerausweis
in den vom Voreigentümer abgeschlossenen Mietverträgen in Verbindung mit den Kontoauszügen über
Mietzahlungen (zur Anwendung von § 14 Abs. 2 Satz 1 UStG 1993/1999 hierauf vgl. Urteil des Bundesfinanzhofs
‑‑BFH‑‑ vom 28.05.2009 - V R 11/08, Höchstrichterliche Finanzrechtsprechung 2010, 156) der Klägerin zugerechnet.


9


1. Nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG schuldet der Unternehmer, der in einer Rechnung für eine Lieferung oder sonstige
Leistung einen höheren Steuerbetrag, als er nach diesem Gesetz für den Umsatz schuldet, gesondert ausgewiesen
hat (unrichtiger Steuerausweis), auch den Mehrbetrag. Steuerschuldner ist in den Fällen des § 14c Abs. 1 UStG
‑‑ebenso wie bei Lieferungen und sonstigen Leistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG‑‑ der Unternehmer
(§ 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG).


10


Unionsrechtliche Grundlage hierfür ist Art. 203 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das
gemeinsame Mehrwertsteuersystem (MwStSystRL), wonach die Mehrwertsteuer von jeder Person geschuldet wird,
die diese Steuer in einer Rechnung ausweist.


11


2. Die Klägerin ist nicht Steuerschuldnerin nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG.12


a) Begründet § 14c Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG eine Steuerschuld des Unternehmers, der in einer
Rechnung für seine Leistung einen Steuerbetrag unrichtig ausweist, muss die Rechnung auf den Namen des
leistenden Unternehmers lauten. Die Inanspruchnahme der in einer Rechnung als Aussteller bezeichneten Person
nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG setzt zudem voraus, dass die in einer Rechnung als Aussteller bezeichnete Person an
der Erstellung der Rechnung mitgewirkt hat oder dass ihr die Ausstellung anderweitig nach den für Rechtsgeschäfte
geltenden Regelungen, zu denen auch das Recht der Stellvertretung gehört, zuzurechnen ist (BFH-Urteile vom
07.04.2011 - V R 44/09, BFHE 234, 430, BStBl II 2011, 954, Rz 14; vom 17.08.2023 - V R 3/21, BFHE 282, 101,
Rz 23).


13


Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) geht hierzu weitergehend davon aus, dass ein Arbeitgeber als
Rechnungsaussteller anzusehen ist, wenn Rechnungen in seinem Namen von einem Arbeitnehmer ausgestellt
werden, selbst wenn dieser hierzu zwar nicht befugt war, aber unabhängig hiervon nicht hinreichend überwacht
wurde (EuGH-Urteil Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie vom 30.01.2024 - C-442/22, EU:C:2024:100,
Rz 31 und 35).


14


b) Im Streitfall hat die Klägerin die Steuerbeträge nicht selbst ‑‑im eigenen Namen‑‑ unrichtig ausgewiesen. Denn
die Mietverträge wurden vom Voreigentümer abgeschlossen, so dass dieser die Steuerbeträge unrichtig
ausgewiesen hat, wobei er im eigenen Namen gehandelt hat.


15


c) Entgegen dem Urteil des FG kommt eine Zurechnung auch nicht auf anderer Grundlage in Betracht.16


aa) Das FG ist unzutreffend davon ausgegangen, dass sich aus dem zivilrechtlichen Eintritt der Klägerin in die
Mietverträge eine derartige Zurechnung ergibt. Dabei kommt, was das FG nicht erwähnt hat, als Grundlage für einen
derartigen Eintritt nicht ein Grundstückskauf gemäß §§ 566, 578 BGB, sondern ein Erwerb im Rahmen eines
Zwangsversteigerungsverfahrens nach § 57 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung
(ZVG) i.V.m. § 566 Abs. 1 BGB in Betracht. Ohne dass der Senat zu entscheiden hat, ob sich aus dieser Verweisung
nur ein Eintritt in Wohnraummietverhältnisse oder sämtliche Mietverhältnisse über Grundstücke (vgl. hierzu
Schneider/Abramenko, ZVG, 1. Aufl. 2020, § 57 Rz 9) ergibt, kann jedenfalls ein vom Voreigentümer veranlasster
unrichtiger Steuerausweis im Sinne des § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG dem Grundstückserwerber oder -ersteher nicht
nach § 566 Abs. 1 BGB zugerechnet werden.


17


Zwar tritt nach § 57 ZVG i.V.m. § 566 Abs. 1 BGB im Zwangsversteigerungsverfahren der Ersteher anstelle des
Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und
Pflichten ein. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) dient der ‑‑über § 57 ZVG anwendbare und‑‑
in § 566 Abs. 1 BGB geregelte Eintritt des Erwerbers in ein bestehendes Mietverhältnis aber dem Schutz des Mieters.
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Die ihm dadurch von seinem Vertragspartner eingeräumte Rechtsstellung soll ihm auch gegenüber einem späteren
Erwerber des Grundstücks erhalten bleiben. Hierfür enthält § 566 Abs. 1 BGB eine Durchbrechung des
schuldrechtlichen Grundsatzes, wonach Rechte und Pflichten nur zwischen den am Schuldverhältnis beteiligten
Personen entstehen. Diese Vorschrift legt dem Mietverhältnis für den Fall der Veräußerung des Mietgrundstücks
eine gleichsam dingliche Wirkung bei, indem sie mit dem Übergang des Eigentums am vermieteten Grundstück auf
den Erwerber auch die Vermieterrechte und -pflichten auf diesen übergehen lässt. Als Ausnahmevorschrift ist § 566
Abs. 1 BGB eng auszulegen und nur anzuwenden, soweit der mit ihr bezweckte Mieterschutz dies erfordert (BGH-
Urteil vom 27.10.2021 - XII ZR 84/20, BGHZ 231, 338, Rz 28).


Im Hinblick auf dieses Normverständnis kommt es nicht in Betracht, § 566 Abs. 1 BGB als Zurechnungsnorm zu
verstehen, die einen vom Voreigentümer veranlassten unrichtigen Steuerausweis dem Grundstückserwerber oder -
ersteher zurechnet. Zum einen dient eine Steuerschuldentstehung nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG nicht dem
Mieterschutz. Zum anderen gehört ein unrichtiger Steuerausweis nicht zu den Vermieterrechten und -pflichten, auf
deren Übergang diese Vorschrift gerichtet ist.


19


Im Übrigen lassen sich auch aus dem offenen Ausweis der Umsatzsteuer in den Mietverträgen keine Pflichten aus
dem Mietvertrag herleiten, die auf die Klägerin übergegangen sein und zu einer Zurechnung der (Teil-
)Rechnungsdokumente führen könnten. Zwar kann aufgrund einer ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung eines
Entgelts einschließlich Umsatzsteuer eine Pflicht des leistenden Unternehmers bestehen, eine Rechnung mit
offenem Umsatzsteuerausweis auszustellen. Diese (zivilrechtliche) Pflicht zur Rechnungsausstellung kann auch auf
den Erwerber nach § 566 Abs. 1 BGB übergehen. Im vorliegenden Fall ist jedoch zum einen nicht streitig, ob eine
Pflicht zur Rechnungsausstellung übergegangen ist, sondern ob der Klägerin die vom Voreigentümer für die
Dauerschuldverhältnisse bereits ausgestellten (Teil-)Rechnungsdokumente in Form der Mietverträge ‑‑und somit die
dem unrichtigen Steuerausweis innewohnende abstrakte Gefährdungshaftung‑‑ zuzurechnen sind. Zum anderen
besteht keine zivilrechtliche Pflicht des leistenden Unternehmers, eine gesetzlich nicht geschuldete Umsatzsteuer
‑‑hier auf eine unstreitig steuerfreie Vermietungsleistung‑‑ auszuweisen (vgl. etwa BGH-Urteil vom 26.06.2014 -
VII ZR 247/13, Der Betrieb 2014, 1674, Rz 12), durch die in Höhe des unrichtigen Steuerausweises eine
Steuerschuld in seiner Person nach § 13a Abs. 1 Nr. 1, § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG entstehen kann.


20


bb) Eine Zurechnung folgt auch nicht aus ‑‑der vom FG unerörtert gelassenen Vorschrift des‑‑ § 1 Abs. 1a UStG.
Danach unterliegen die Umsätze im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen (Geschäftsveräußerung) an
einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen nicht der Umsatzsteuer (Satz 1). Eine Geschäftsveräußerung
liegt vor, wenn ein Unternehmen oder ein in der Gliederung eines Unternehmens gesondert geführter Betrieb im
Ganzen entgeltlich oder unentgeltlich übereignet oder in eine Gesellschaft eingebracht wird (Satz 2). Der
erwerbende Unternehmer tritt an die Stelle des Veräußerers (Satz 3).


21


Unionsrechtliche Grundlage hierfür ist Art. 19 Satz 1 MwStSystRL, nach dem die Mitgliedstaaten die Übertragung
eines Gesamt- oder Teilvermögens, die entgeltlich oder unentgeltlich oder durch Einbringung in eine Gesellschaft
erfolgt, behandeln können, als ob keine Lieferung von Gegenständen vorliegt, und den Begünstigten der
Übertragung als Rechtsnachfolger des Übertragenden ansehen.


22


Unabhängig davon, ob eine Geschäftsveräußerung auch beim Erwerb eines vermieteten oder verpachteten
Grundstücks im Wege der Zwangsversteigerung vorliegt (bejahend BFH-Urteil vom 21.03.2002 - V R 62/01, BFHE
198, 230, BStBl II 2002, 559, Leitsatz und unter II.1.a; a.A. Hummel, Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-Recht 2011,
361, 365), folgt aus der Annahme einer Geschäftsveräußerung und dem damit verbundenen Eintritt in die
Rechtsstellung des Veräußerers nicht, dass ein unrichtiger Steuerausweis, der sich aus einem vom Veräußerer über
ein Grundstück abgeschlossenen Mietvertrag ergibt, zulasten des Erwerbers für Zeiträume nach dem
Grundstückserwerb eine Steuerschuld nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG begründet. Denn die unionsrechtlich
vorgegebene Betrachtung des "Begünstigten der Übertragung als Rechtsnachfolger des Übertragenden" bezieht sich
auf den Übertragungsgegenstand ‑‑vorliegend auf den vermieteten Grundbesitz‑‑ im Sinne einer
umsatzsteuerrechtlichen Einzelrechtsnachfolge (BFH-Urteil vom 06.09.2007 - V R 41/05, BFHE 217, 338, BStBl II
2008, 65, unter II.3.; ebenso BFH-Beschluss vom 07.12.2021 - XI B 11/21, BFH/NV 2022, 355, Rz 16).


23


Vorliegend gehört ein unrichtiger Steuerausweis in den Mietverträgen nicht zu den übertragenen Wirtschaftsgütern,
auf die sich die umsatzsteuerrechtliche Einzelrechtsnachfolge bezieht. Welche weitergehende Bedeutung der
Rechtsnachfolge im Sinne von § 1 Abs. 1a Satz 3 UStG zukommt (vgl. hierzu Jansen in Birkenfeld/Wäger, Das große
Umsatzsteuer-Handbuch, § 1 Abs. 1a Rz 410 ff.; Probst in Hartmann/Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz, § 1
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Rz 164 ff. und Stadie in Rau/Dürrwächter, Umsatzsteuergesetz, § 2 Rz 753 ff.), ist nach den Verhältnissen des
Streitfalls nicht zu entscheiden.


cc) Schließlich kommt auch die Annahme eines Überwachungsverschuldens (EuGH-Urteil Dyrektor Izby
Administracji Skarbowej w Lublinie vom 30.01.2024 - C-442/22, EU:C:2024:100, Rz 35) nicht in Betracht, da die
Klägerin in den Mietverträgen nicht als Rechnungsausstellerin benannt war.


25


3. Danach ist das FG-Urteil aufzuheben. Der Klage ist stattzugeben, da die Sache spruchreif ist. Die Umsatzsteuer
2013 ist in der im Tenor angegebenen Höhe geringer festzusetzen.


26


4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.27
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Finanzgericht Münster, 8 K 2751/21 F


16.01.2025


Finanzgericht Münster


8. Senat


Urteil


8 K 2751/21 F


ECLI:DE:FGMS:2025:0116.8K2751.21F.00


Datum:


Gericht:


Spruchkörper:


Entscheidungsart:


Aktenzeichen:


ECLI:


 
Finanz- und AbgaberechtSachgebiet:


 
Tenor:


Der Bescheid über die gesonderte Feststellung der
Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer vom
24.04.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom
06.10.2021 wird aufgehoben.


Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.


Das Urteil ist wegen der Kosten ohne Sicherheitsleistung vorläufig
vollstreckbar. Der Beklagte kann die Vollstreckung durch
Sicherheitsleistung in Höhe des vollstreckbaren Betrags
abwenden, soweit nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in Höhe des
jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.


Die Revision wird zugelassen.


 
T a t b e s t a n d :


Streitig ist, ob ein Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 3 Grunderwerbsteuergesetz (in der
Fassung des StEntlG 1999/2000/2002 vom 24.03.1999 – GrEStG –) vorliegt.


Die Klägerin war (ursprünglich in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG unter der Firma P.
GmbH + Co. KG) Kommanditistin der grundbesitzenden T. GmbH + Co. KG und zu 100 % an
deren Vermögen beteiligt. Komplementärin der T. GmbH + Co. KG (mit einer Beteiligung von
0 %) war die X. GmbH. Kommanditistin der Klägerin und zugleich zu 100 % an deren
Vermögen beteiligt war (seit einer Ausgliederung zur Aufnahme im Jahr 2013) die L. GmbH +
Co. KGaA (spätere Firma: H. GmbH + Co. KGaA); diese war zudem Alleingesellschafterin der
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X. GmbH. Komplementärin der Klägerin (mit einer Beteiligung von 0 %) war die P. GmbH. Die
Geschäftsleitung der Klägerin befindet sich in Z., der Grundbesitz der T. GmbH + Co. KG in
N..


Am XX.XX.2014 kam es zum Abschluss einer notariellen Vereinbarung. Die Klägerin wurde
formwechselnd in eine GmbH umgewandelt (Eintragung in das Handelsregister am
XX.XX.2014; Firma zunächst C. GmbH, dann M. GmbH). Die Kommanditistin der Klägerin
(die L. GmbH + Co. KGaA) verpflichtete sich zudem ihren (alleinigen) Geschäftsanteil an der
X. GmbH in die Klägerin einzubringen. Sie trat den Anteil an die dies annehmende Klägerin
ab. Die P. GmbH schied mit der Eintragung des Formwechsels im Handelsregister aus der
Klägerin aus. Auf die notarielle Urkunde (UR-Nr. N01 des Notars B. in J.) wird im Übrigen
verwiesen.


Im […] 2015 kam es bei der L. GmbH + Co. KGaA (Alleingesellschafterin der Klägerin) zu
einer Kapitalerhöhung. Die Q. AG (spätere Firma: H. AG) brachte verschiedene Beteiligungen
in die L. GmbH + Co. KGaA ein und erhielt dafür Gesellschaftsanteile. Danach waren die Q.
AG (H. AG) mit XX,X % und die W. GmbH + Co. KGaA mit XX,X % an der L. GmbH + Co.
KGaA beteiligt.


In den Jahren 2018 und 2019 führte das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung R.
eine Betriebsprüfung bei der Klägerin durch. Der Prüfer gelangte zu dem Schluss, dass im
Hinblick auf die T. GmbH + Co. KG durch die Einbringung des Anteils an der X. GmbH in die
Klägerin ein Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG vorliege. § 6a GrEStG greife
nicht (mehr) ein. Stelle man (der damaligen Verwaltungsauffassung folgend) auf die W.
GmbH + Co. KGaA als herrschendes Unternehmen ab, sei die Nachbehaltensfrist des § 6a
Satz 4 GrEStG nicht eingehalten. Sehe man die H. GmbH + Co. KGaA als herrschendes
Unternehmen an, fehle es an der Vorbehaltensfrist.


Der Beklagte folgte dem und erließ am 24.04.2020 einen entsprechenden
Feststellungsbescheid. Die Klägerin legte Einspruch ein und vertrat die Ansicht, dass ein
Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG nicht vorliege, weil sie bereits vor der
Einbringung des Anteils an der X. GmbH zu 100 % am Vermögen der T. GmbH + Co. KG
beteiligt gewesen sei.


Der Beklagte hielt an seiner Auffassung fest und wies den Einspruch mit
Einspruchsentscheidung vom 06.10.2021 als unbegründet zurück. Auf die
Einspruchsentscheidung wird Bezug genommen.


Die Klägerin hat Klage erhoben und trägt zur Begründung vor: Nachdem der Bundesfinanzhof
(BFH) für die mittelbare Anteilsvereinigung bereits mehrfach entschieden habe, dass es im
Hinblick auf eine zwischengeschaltete Personengesellschaft nicht auf die sachenrechtliche
Mitberechtigung des erwerbenden Gesellschafters am Gesamthandsvermögen (sog. Pro-
Kopf-Betrachtung), sondern auf den Anteil am Vermögen der Personengesellschaft
ankomme, ergebe sich aus dem Urteil des BFH vom 27.05.2020 II R 45/17, dass die „Pro-
Kopf-Betrachtung“ aufgegeben worden sei. In dem dort entschiedenen Fall hätten die
unmittelbaren Beteiligungen der Komplementärin und der (weiteren) Kommanditistin an der
grundbesitzenden KG (mit 0 % bzw. 5 %) der Annahme einer bereits vorliegenden 95 %-igen
(mittelbaren) Beteiligung der dortigen Klägerin nicht entgegengestanden. Dass der BFH auch
für die unmittelbare Beteiligung an einer Personengesellschaft auf die Beteiligung am
Gesellschaftskapital und nicht mehr auf die Beteiligung am Gesamthandsvermögen abstellen
wolle, ergebe sich nicht nur aus dem obiter dictum (Rn. 21 a.E.), sondern auch aus dem
dritten Leitsatz der Entscheidung.
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Die Klägerin beantragt,


den Bescheid über die gesonderte Feststellung der Besteuerungsgrundlagen für die
Grunderwerbsteuer vom 24.04.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 06.10.2021
aufzuheben,


hilfsweise, die Revision zuzulassen.


Der Beklagte beantragt,


die Klage abzuweisen,


hilfsweise, die Revision zuzulassen.


Er macht geltend, der BFH habe seine Rechtsprechung, dass unter „Anteil der Gesellschaft“
bei einer unmittelbaren Beteiligung an einer grundbesitzenden Personengesellschaft die
gesamthänderische Mitberechtigung und nicht die vermögensmäßige Beteiligung am
Gesellschaftskapital zu verstehen sei, bisher nicht aufgegeben. An den in dem Urteil vom
12.03.2014 II R 51/12 aufgestellten Grundsätzen sei festzuhalten. Zwar habe der BFH in der
Entscheidung II R 45/17 in dem (bereits erwähnten) obiter dictum ausgeführt, dass viel dafür
spreche, auch für die unmittelbare Beteiligung an einer grundbesitzenden
Personengesellschaft auf die Beteiligung am Gesellschaftskapital abzustellen. Bisher habe
der BFH seine Rechtsprechung zur unmittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft
jedoch nicht aufgegeben.


Der Senat hat die Sache am 16.01.2025 mündlich verhandelt. Auf die Sitzungsniederschrift
wird Bezug genommen.


Entscheidungsgründe:


Die zulässige Klage ist begründet. Der angefochtene Bescheid ist rechtswidrig und verletzt
die Klägerin in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Finanzgerichtsordnung – FGO –). Ein
Erwerbsvorgang nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG liegt nicht vor.


Gehört zum Vermögen einer inländischen Gesellschaft ein Grundstück, so unterliegt der
Steuer, soweit eine Besteuerung nach § 1 Abs. 2a GrEStG nicht in Betracht kommt, ein
Rechtsgeschäft, das den Anspruch auf Übertragung eines oder mehrerer Anteile der
Gesellschaft begründet, wenn durch die Übertragung unmittelbar oder mittelbar mindestens
95 % der Anteile der Gesellschaft in der Hand des Erwerbers allein vereinigt werden würden
(§ 1 Abs. 3 Nr. 1 GrEStG). Dementsprechend ist ein Anteilserwerb nicht nach § 1 Abs. 3 Nr. 1
GrEStG steuerbar, wenn der Erwerber vor Abschluss des Rechtsgeschäfts bereits 95 % der
Anteile hielt. Ein solcher Fall liegt hier vor. Der Senat vertritt die Auffassung, dass es auch bei
der unmittelbaren Beteiligung an einer Personengesellschaft auf die Beteiligung am
Gesellschaftskapital ankommt.


Der Beklagte weist allerdings zutreffend darauf hin, dass diese Sichtweise nicht der
bisherigen Rechtsprechung des BFH entspricht. Vielmehr führt der BFH aus: Auch der
Gesellschafter einer Personengesellschaft, der keinen Anteil am Gesellschaftskapital halte,
also am Wert des Gesellschaftsvermögens nicht beteiligt sei, sei gesamthänderischer
Mitinhaber der zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Sachen, Forderungen und Rechte.
Maßgeblich sei der Gedanke, dass der Gesellschafter, der wertmäßig nicht an der
Gesellschaft beteiligt sei, zur gesamten Hand am Gesellschaftsvermögen beteiligt und der
andere Gesellschafter, der allein am Gesellschaftskapital beteiligt sei, nur Mitberechtigter sei.
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Dem einzelnen Gesellschafter sei es gemäß § 719 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch in der bis
zum 31.12.2023 geltenden Fassung verwehrt, über seinen Anteil am Gesellschaftsvermögen
und an den einzelnen dazu gehörenden Gegenständen zu verfügen. Dass die Gesellschafter
solche Verfügungen nur gemeinsam „zur gesamten Hand“ treffen könnten, sei im Rahmen
der Erwerbsvorgänge nach § 1 Abs. 3 GrEStG entscheidend. Dies gelte auch nach dem
Absenken der Beteiligungsquote auf 95 %, da der Begriff der „Anteile der Gesellschaft“ von
der Gesetzesänderung nicht berührt worden sei (BFH Urteil vom 12.03.2014 II R 51/12,
BFHE 245, 381, BStBl. II 2016, 356, Rn. 17 f.; ausführlich zum Anteilsbegriff BFH Urteil vom
26.07.1995 II R 67/92, BFH/NV 1996, 171). Hieraus folgt, dass es – legt man diese
Auffassung zugrunde – eine den Tatbestand des § 1 Abs. 3 GrEStG erfüllende unmittelbare
Vereinigung von mindestens 95 % der Anteile einer Personengesellschaft nicht gibt. In
Betracht kommt nur eine mittelbare oder teils mittelbare und teils unmittelbare
Anteilsvereinigung (Joisten in Pahlke, GrEStG, 7. Aufl. 2023, § 1 Rn. 408 ff.).


Allerdings hat sich der BFH – worauf die Klägerin zu Recht hinweist – von dieser Ansicht in
dem obiter dictum distanziert und ausgeführt, dass viel dafür spreche, als „Anteil der
Gesellschaft“ auch für die unmittelbare Beteiligung an einer grundbesitzenden
Personengesellschaft auf die Beteiligung am Gesellschaftskapital abzustellen. Allerdings hat
er diese Rechtsfrage (anders als die Klägerin meint) nicht entschieden, weil es, da es nicht
um eine unmittelbare, sondern um eine mittelbare Vereinigung von mindestens 95 % der
Anteile der grundbesitzenden Personengesellschaft ging, hierauf nicht ankam (BFH Urteil
vom 27.05.2020 II R 45/17, BFHE 270, 247, BStBl. II 2021, 315, Rn. 21 a.E.).


Der Senat gelangt zu dem Schluss, dass die Unterscheidung zwischen mittelbarer und
unmittelbarer Anteilsvereinigung nicht überzeugt. Der BFH hat für die mittelbare
Anteilsvereinigung ursprünglich (ebenfalls) die Ansicht vertreten, dass es bei einer
zwischengeschalteten Personengesellschaft auf die gesamthänderische Mitberechtigung am
Gesellschaftsvermögen ankomme und die Anteile, die eine KG an einer anderen Gesellschaft
halte, daher nicht dem allein kapitalbeteiligten Kommanditisten zugerechnet werden könnten
(BFH Urteil vom 08.08.2001 II R 66/98, BFHE 195, 427, BStBl. II 2002, 156). Hieran hält er
nicht mehr fest, sondern behandelt zwischengeschaltete Personengesellschaften und
zwischengeschaltete Kapitalgesellschaften gleich, indem er in beiden Fällen auf die
Beteiligung am Gesellschaftskapital abstellt: Der Anteil am Vermögen der
Personengesellschaft von mindestens 95 % vermittelt regelmäßig die rechtliche Möglichkeit
für den beteiligten Gesellschafter, den Willen in der Personengesellschaft in
grunderwerbsteuerlich erheblicher Weise durchzusetzen (BFH Urteil vom 12.03.2014 II R
51/12, BFHE 245, 381, BStBl. II 2016, 356, Rn. 20; BFH Urteil vom 27.09.2017 II R 41/15,
BFHE 260, 94, BStBl. II 2018, 667, Rn. 19 ff.; BFH Urteil vom 27.05.2020 II R 45/17, BFHE
270, 247, BStBl. II 2021, 315, Rn. 16; BFH Urteil vom 28.02.2024 II R 7/22, BFH/NV 2024,
1008, Rn. 19).


Es liegt mehr als nahe, diese Sichtweise auf die unmittelbare Beteiligung an einer
grundbesitzenden Personengesellschaft zu übertragen. Ist – wie hier – ein Gesellschafter
allein am Vermögen der grundbesitzenden Gesellschaft beteiligt, hat er die rechtliche
Möglichkeit, seinen Willen in grunderwerbsteuerlich erheblicher Weise durchzusetzen. Dass
er den – insoweit unerheblichen – Anteil des anderen Gesellschafters mittelbar erwirbt, führt
nicht zu einer Änderung der Situation.


Hieraus folgt, dass die Einbringung des Anteils an der am Kapital der grundbesitzenden T.
GmbH + Co. KG nicht beteiligten X. GmbH in die Klägerin nicht zu einem steuerlich
relevanten Erwerbsvorgang geführt hat. Die Klägerin hielt bereits zuvor mindestens 95 %
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(nämlich 100 %) der Anteile unmittelbar, so dass der mittelbare Erwerb des weiteren
Gesellschaftsanteils grunderwerbsteuerlich nicht relevant ist.


Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO. Die Entscheidung über die vorläufige
Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 151 Abs. 3, 155 FGO i. V. m. §§ 708 Nr. 10, 711
Zivilprozessordnung.


Die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelassen (§ 115 Abs. 2 Nr. 1 FGO).


[…]              […]              […]
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